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Windenergie in Hessen 
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Windenergie in Hessen 

Quelle: Umweltatlas Hessen (HLUG) 
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Trinkwasserschutzgebiete (Grundlagen) 
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Ziele der Ausweisung von Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten 

Vorsorgender Grundwasserschutz 

– Das geförderte Grundwasser soll im gesamten Neubildungsgebiet vor 

Verunreinigungen geschützt werden. 

– Die Grenzen der Schutzgebiete werden öffentlich bekannt gemacht und im 

Gelände sichtbar markiert. 

– Die natürliche Reinheit des Grundwassers soll erhalten werden, damit eine 

Trinkwassernutzung ohne Aufbereitung möglich bleibt. 

– In Abhängigkeit von der Entfernung zur Gewinnungsanlage und entsprechend 

der hydrogeologischen Standortgegebenheiten werden Auflagen für die 

Nutzung der Flächen im Wasserschutzgebiet festgelegt. 

– Die Einhaltung der Auflagen wird behördlich überwacht. 

– Bei Problemen mit der Beschaffenheit des geförderten Grundwassers (z.B. 

Nitrat) werden im Trinkwasserschutzgebiet Maßnahmen zur Abhilfe festgelegt. 
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Aufbau von Trinkwasserschutzgebieten 
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Beschreibung der Schutzzonen 
 

Zone I (Fassungsbereich): 

In diesem Nahbereich um die Wassergewinnungsanlage (ca. 10 m 

Radius bei Brunnen) muss jegliche Verunreinigung und 

Beeinträchtigung unterbleiben. Flächennutzungen sind nur zum 

Betrieb der Gewinnungsanlage zugelassen (in den Detailkarten rot 

dargestellt). 

 

Zone II (Engere Schutzzone): 

Diese Zone wird in der Regel so abgegrenzt, dass die Fließzeit 

des Grundwassers vom äußeren Rand der Schutzzone bis zur 

Fassung mind. 50 Tage beträgt. In dieser Zeit können 

bakteriologische Verunreinigungen abgebaut werden (in den 

Detailkarten blau dargestellt). 

 

Zone III (Weitere Schutzzone): 

Diese Zone umgrenzt in der Regel das gesamte Einzugsgebiet der 

Gewinnungsanlage und erfasst damit das gesamte zufließende 

Grundwasser. Eine Unterteilung in die Zonen IIIA und IIIB ist 

möglich (in den Detailkarten gelb, bzw. bei Unterteilung, A gelb 

und B orange dargestellt).  Sie soll den Schutz vor weitreichenden 

Beeinträchtigungen (schwer abbaubare chemische und radioaktive 

Verunreinigungen) gewährleisten. 
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Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete in Hessen 

Datum TWS HQS Gesamt 

01.01.1955 0 6 6 

01.01.1965 25 6 31 

01.01.1975 439 6 445 

01.01.1985 903 11 914 

01.01.1995 1405 20 1425 

01.01.2005 1725 23 1748 

01.10.2012 1676 24 1700 

Die Erfassung und Festsetzung der Schutzgebiete 

begann in Hessen bereits vor 1950. 

 

Anzahl der jeweiligen festgesetzten TWS und HQS:  

Weitere 261 Trinkwasserschutzgebiete 

und 7 Heilquellenschutzgebiete befinden 

sich in Festsetzungsverfahren. 

 

Rd. 38 % der Landesfläche! 
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Verbote in WSG mit Bezug auf den Bau und den 

Betrieb von WEA 

In den Zonen II gelten nach den Schutzgebietsverordnungen in der Regel 

folgende Verbotstatbestände: 

• Eingriffe in den Untergrund, die die belebte Bodenzone verletzen oder die 

Deckschichten vermindern, 

• das Errichten von Neubauten, 

• Baustelleneinrichtungen und  

• das Lagern von wassergefährdenden Stoffen. 
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Eingriffe in den Untergrund 
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- Überwiegend kreisförmige Funda-

mentplatten aus Beton [bis zu 4 m tief, 

Durchmesser 20 – 30 m] 

- Bei inhomogenen Bodenverhältnis-

sen können „Bodenverbesserungs-

maßnahmen“ zur Verbesserung der 

Tragfähigkeit notwendig werden (z.B. 

Bodenaustausch, Einbringen von 

Kalk, Rüttelstopfsäulen, Bohrstopf-

säulen) 

- mögliche Eingriffstiefen 10 – 30 m 

beim Einbau von „Säulen“ 

Gründungen 
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Flächenbedarf 

 

Beispiel: 2,5 – 3 MW-Anlage 

rd. 5.000 m² 

- Standfläche 

- dauerhaft notwendige Kranstell- und Montageplätze 

 

Vergleich: 

Größe eines Fussballfelds: 

68 x 105 m = 7.140 m² 
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Häufig müssen schwerlastfähige Wege für den Bau und die Wartung der 

WEA geändert bzw. gebaut werden.  

 

Tragfähigkeit: bis zu 150 t 

 

Kurvenradien: bis zu 50 m 
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Wassergefährdende Stoffe 
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HLUG-Stellungnahme zum Energieplan Nordhessen (Entwurf): 

• „Ihre Begründung, warum Sie Windkraftanlagenstandorte in Zonen III 

als „grundsätzlich möglich“ einstufen, ist fachlich falsch. Sie führen 

aus, dass beim „Bau und Betrieb von Windkraftanlagen kaum 

wassergefährdende Stoffe zum Einsatz“ kommen und verweisen in 

diesem Zusammenhang auf getriebelose Anlagen. Nach dem 

Leitfaden zum Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in 

Wasserschutzgebieten des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, 

Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz (Februar 2013) 

werden in getriebelosen Anlagen minimal bis zu 1.600 l 

wassergefährdende Stoffe eingesetzt: Bei Anlagen mit Getriebe 

werden ca. 650 l Getriebeöl (Ölwechsel spätestens nach 5 Jahren) 

und rd. 400 Liter Kühlmittel in der Gondel benötigt. Bei getriebelosen 

Anlagen entfällt das Getriebeöl, jedoch brauchen solche Anlagen ca. 

600 l Kühlmittel in der Gondel. Hinzu kommen kleinere Mengen an 

Ölen und Fetten für Wellen und Azimutmotoren. Zu beiden 

Anlagetypen gehören Transformatoren, die entweder außerhalb des 

Turms in einer Transformatorstation oder im Turmfuß untergebracht 

sind. Ein Transformator benötigt ca. 1.000 bis 1.300 l Kühlöl. Damit 

summiert sich die Menge an wassergefährdenden Stoffen auf ca. 

2.000 bis 2.400 l pro Anlage.“ 
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Transformatoren: 

• Üblich: Öltransformatoren (mehrere 100 l Mineralöl) als Kühl- und 

Isoliermedium 

• Forderung: 

 Technische Sicherungsmaßnahmen: z.B. Auffangwannen 

 Betrieb mit nicht wassergefährdendem Ester 

 Einsatz von Trockentransformatoren 
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Merkblatt für die Erteilung von Ausnahmezulassungen in Wasser- und 

Heilquellenschutzgebieten des Hessischen Ministeriums für Umwelt, 

Landwirtschaft und Forsten (2002), Zone II : 

• Die Zulassung kann nur erfolgen, wenn die mit dem Vorhaben 

verbundenen Gefahren so weit wie möglich für das zur Trinkwasser-

gewinnung genutzte Grundwasser zumutbar minimiert werden und 

vernachlässigbar gering sind. 

• Zur Beurteilung der Gefährdung ist sowohl die Bautätigkeit als solche 

als auch die nachfolgende Nutzung zu betrachten. 

• Das Gefährdungspotential ist nicht nur für sich, sondern auch im 

Vergleich zu bereits vorhandenen Gefährdungen und in der Summe 

zu bewerten. Es kann daher vorkommen, dass ein Vorhaben wegen 

bereits vorhandener Beeinträchtigungen eigentlich zugelassen 

werden müsste (Gleichheitsgrundsatz), aber nicht zugelassen 

werden kann, weil erst mit diesem Vorhaben die Gefährdung in der 

Summe nicht mehr hinnehmbar wird. 
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• Die Maßnahme muss notwendig sein und notwendigerweise in der 

Schutzzone II stattfinden. 

• Der Bodeneingriff muss so gering wie möglich gehalten werden. 

• Die bei geringstem Bodeneingriff verbleibende Gefährdung muss 

nach den örtlichen Verhältnissen hinnehmbar sein. 

• Das Verbot betrifft jeglichen Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen in der Schutzzone II. 

• Wegen der hohen Gefährdung ist eine Zulassung (des Umgangs mit 

wassergefährdenden Stoffen) nur in ganz extrem gelagerten Fällen 

denkbar. 

• Ein neuer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen kann i. d. R. nur 

zugelassen werden, wenn übergewichtige öffentliche Interessen 

daran bestehen, z. B. der Betrieb von Notstromaggregaten in 

Wasserwerken. Bei privaten Interessen ist deren Vorrang vor dem 

Schutz der Trinkwassergewinnung kaum denkbar. 
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Teilregionalpläne „Erneuerbare Energien“ 
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Teilregionalpläne „Erneuerbare Energien“: 

Forderung:    Zonen II müssen „harte Ausschlusskriterien“ sein! 

Die Realität (Entwürfe !): 

Südhessen:     hartes Ausschlusskriterium („harte Tabuzone“) 

Mittelhessen:   weiches Ausschlusskriterium 

 Bei den Ausschlusskriterien wird zwischen harten und weichen Kriterien 

unterschieden. Harte Ausschlusskriterien kennzeichnen Bereiche, die aus rechtlichen 

oder tatsächlichen Gründen nicht für die Errichtung von WEA zur Verfügung stehen. 

Weiche Ausschlusskriterien drücken den planerischen Willen aus und kennzeichnen 

diejenigen Gebiete, in denen nach den regionalplanerischen Vorstellungen keine 

WEA errichtet werden sollen. Diese Gebiete werden im Unterschied zu 

Restriktionskriterien nicht als Ergebnis einer Einzelfallprüfung, sondern nach 

pauschalen Erwägungen ausgeschlossen. 

Nordhessen:   Einzelfallprüfung 
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Gefährdungspotenzial 
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Liste mit Störfällen an WEA 

in Deutschland und 

Österreich 
Quelle: Wikipedia 

In der Liste fehlen: 

Unfälle mit Transportfahrzeu-

gen, Kräne, … 
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Quellen und Empfehlungen: 


